
















Lasberg,  am 15. Dezember 2022

Bearbeiter: AL. Christian Wittinghofer
E-Mail: marktgemeinde@lasberg.at

Tel.Nr.: 07947 / 7255-15
Fax: 07947 / 7255-33

UID: ATU23405205

HHeebbeessäättzzee 22002233
Im Sinne des § 76 Abs.5 der O.Ö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundge-
macht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Lasberg in der am 15. Dezem-
ber 2022 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Festsetzung der Hebesätze für 
das Finanzjahr 2022 wie folgt beschlossen hat:

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) ......... 500 v.H. des Steuermessbetrages
Grundsteuer für Grundstücke (B) ................................................ 500 v.H. des Steuermessbetrages

Lustbarkeitsabgabe ............................................................ siehe Verordnung vom 31.3.2016 

Hundeabgabe siehe Verordnung vom 10.9.2020 .......................... 20,00 für Wachhunde und Hunde, 
die zur Ausübung eines 
Berufes oder Erwerbes 
notwendig sind
für jeden sonstigen Hund

Benützungsgebühr für Aufbahrungshalle mit ........................ 6   für die Aufbahrung
4   für die Aussegnung

bzw. Verabschiedung

Abfallgrundgebühr ....   1 Pers.-HH ............ 118,00 Abfallgebühr 9,40     60 l Abfallsack
2 Pers.-HH ............ 166,00      171,50
3 Pers.-HH ............ 201,00                                                  *) Banderole
4 Pers.-HH ............ 225,00
5 Pers.-HH ............ 237,00 Abfallgebühr  für Abholung sperriger Abfälle

ab 6 Pers.-HH ............ 248,00 je angefangenem m³   52,50,--

Jahresgrundgebühr für Betriebe, Anstalten und sonstige Arbeitsstätten beträgt:

Branche Jahresgrundgebühr in Einheit

Ärzte 51,20 Beschäftigter 

Büros, Sonstige Dienstleistungen 17,60 Beschäftigter 

Einkaufsmärkte 112,00 Beschäftigter 

Gasthäuser, Lokale, Pensionen 211,20 Beschäftigter 

Handel 68,60 Beschäftigter 

Seniorenheim 80,00 Bett 

Handwerk 56,00 Beschäftigter 

KFZ-Werkstätte 35,20 Beschäftigter 

Kindergärten 3,20 Kind

Schulen 4,80 Schüler

Produktionsbetriebe 80,00 Beschäftigter 

Tankstellen, Transportunternehmen 56,00 Beschäftigter 

Friedhofsverwaltung 4,80 Grab

Kläranlage 1,60 Einwohnergleichwert

Marktgemeindeamt Lasberg
Politischer Bezirk Freistadt, O.ö.

4291 Lasberg, Markt 26

Az.: 904/2022-Wi
205205
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4 Pers.4 Pers.-HH ............ 225,00
5 Pers.5 Pers.-HH ............ 237
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Kanalanschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage. inkl. 10 % Ust. 26,40
mindestens aber (Berechnung der Bemessungsgrundlage gem. Abs.2 KGO) inkl. 10 % Ust. 4.291,10

Kanalbereitstellungs- zw. Kanalbenützungsgebühr beträgt je m³ Wasserverbrauch ...............   4,80
mindestens jedoch vierteljährlich pro Kanalanschluss .................................................................. 75,60

Jährliche Grundgebühr pro Kanalanschluss ................................................................................

Die Tourismusabgabe wird gemäß dem Oö. Tourismusgesetz 2018 eingehoben.    

Der Bürgermeister: 

Angeschlagen am:    16. Dez. 2022

Abgenommen am: 2. Jänner 2023

4,804,80
775,605,60

......................

wird gemäß dem Oö. Tourismusgesetz 2018 eingehoben.    wird gemäß dem Oö. Tourismusgesetz 2018 eingehoben.    

Der Bürgermeister: 
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Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2023 gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushaltsordnung
(Oö. GHO)

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde der 27.02.2024
von dem Bürgermeister Roman Brungraber gewählt.

1. Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. allfälliger Kassenkredite), wobei die 
Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

Liquide Mittel

Die Höhe der liquiden Mittel (SA7) hat sich im abgelaufenen Haushaltsjahr um
325.744,97 verringert 47.862,78

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen: (Beispiele)
In den Mindereinnahmen bei den Abgabenertragsanteilen und Mehrausgaben bei den 
Zinsen für die bestehenden Darlehen.

Beispiel:
Der im Vorbericht zum Voranschlag errechnete Wert (SA5) wurde überschritten. Der 
tatsächlich Wert von -310.080,90 liegt um 149.880,90 über dem errechneten Wert des 
Voranschlages 2023.

Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2023
mit 1.000.000,00 festgesetzt und ein Kassenkreditvertrag mit einem Rahmen von 
1.000.000,00 abgeschlossen.

Zum 31.12.2023 war der Kassenkredit mit einem Betrag von -37.218,84 belastet.

Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Im Rechnungsabschluss (Anlage 6b) sind folgende Rücklagen und Zahlungsmittelreserven 
dargestellt:

Voranschlag 2023 inkl. 
Nachtragsvoranschläge

Rechnungsabschluss 
2023

Saldo 5 (Geldfluss aus der 
voranschlagswirksamen 
Gebarung)

- 160.200,00 - 310.080,90

Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht 
voranschlagswirksamen 
Gebarung)

94.853,28

Saldo 7 (Veränderung an liquiden 
Mitteln)

- 215.227,62

.2024

allfälliger Kassenkredite), wobei die allfälliger Kassenkredite), wobei die 

Die Höhe der liquiden Mittel Die Höhe der liquiden Mittel (SA7)(SA7) hathat sich sich im abgelaufenen im abgelaufenen 
325.744,97 verringert

VerringerungVerringerung der liquiden Mittel liegder liquiden Mittel lieg
indereinnahmen beiindereinnahmen bei den Abgabenertragsanteilen und 

Zinsen für die bestehenden Darlehen.Zinsen für die bestehenden Darlehen.

Vorbericht zum Voranschlag errechnete Wert Vorbericht zum Voranschlag errechnete Wert 
tatsächlich Wert vontatsächlich Wert von -310.080,90310.080,90
Voranschlages 202Voranschlages 2023.

Bedarf an KassenkreditenBedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat für das Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat für das 
mit 1.00000.000,00.000,00
1.000.000,00

Zum 31.12.202Zum 31.12.202

inkl. inkl. 
NachtragsvoranschlägeNachtragsvoranschläge

Rechnungsabschluss echnungsabschluss 
2023

160.200,00160.200,00 - 310.080,90
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Rücklagenstand 31.12.2023
Zahlungsmittelreserve 
31.12.2023

allgemeine 
Haushaltsrücklagen

0,00 83.755,78

gesetzlich 
zweckgebundene 
Haushaltsrücklagen

25.168,77 1.125,84

Innere Darlehen
Summe 82.759,38 84.881,62
Differenz zwischen 
Rücklagen und 
Zahlungsmittelreser
ven

2.122,24

Innere Darlehen: 
Zur Abdeckung von investiven Vorhaben wurden Innere Darlehen gebildet:

Abwasser Überschuss Abwasser Interessentenbeitrag
Hochwasserschutz-
projekt Feistritz

6.602,87

Betriebsbaugebiet 
Edlau
Güterweg Grensberg
Summe

Die Zahlungsmittelreserven der allgemeinen Haushaltsrücklagen wurden im Jänner 
2024 auf Null gestellt, da alle Rücklagen aufgebraucht wurden beim RA 2023.
Die Zahlungsmittelreserve für die gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 
wurden auch erst im Jahr 2024 angepasst/erhöht, da irrtümlich Spesen und 
Kontoführungsgebühren von dem Businesskonto abgebucht wurden.

2. Die Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie
Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit

RA 2022 VA 2023 RA 2023

Einzahlungen: 5.651.429,35 5.719.800,00 .858.849,45
Auszahlungen: 5.542.928,14 5.804.200,00 6.150.163,92
Saldo: 108.501,21 - 84.400,00 - 293.983,08

Negativer Saldo:

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabschluss ist negativ. 
Es wurde die Rücklage aufgelöst, doch auch damit konnte der negative Saldo nicht 
ausgeglichen werden. - 87.932,94 als negativer Saldo im Finanzjahr 2023.

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wurde 2022 erreicht in den Jahren 2021 und 
2023 nicht erreicht.

Zur Abdeckung von investiven Vorhaben wurden Innere Darlehen gebildet:Zur Abdeckung von investiven Vorhaben wurden Innere Darlehen gebildet:
Abwasser InteressentenbeitragAbwasser Interessentenbeitrag

Die Zahlungsmittelreserven der allgemeinen Haushaltsrücklagen wurden im Jänner Die Zahlungsmittelreserven der allgemeinen Haushaltsrücklagen wurden im Jänner 
Rücklagen aufgebraucht wurden beim RA 2023.Rücklagen aufgebraucht wurden beim RA 2023.

Die Zahlungsmittelreserve für die gesetzlich zweckgebundenen HausDie Zahlungsmittelreserve für die gesetzlich zweckgebundenen Haus
wurden auch erst im Jahr 2024 angepasst/erhöht, da irrtümlich Spesen und wurden auch erst im Jahr 2024 angepasst/erhöht, da irrtümlich Spesen und 
Kontoführungsgebühren von dem Kontoführungsgebühren von dem BusinessBusinesskkonto abgebucht wurden.onto abgebucht wurden.

Die Entwicklung des Die Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit
Entwicklung desEntwicklung des nachhaltigenachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeitder laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Ergebnis der laufenden 
GeschäftstätigkeitGeschäftstätigkeit
Einzahlungen:Einzahlungen:
Auszahlungen:Auszahlungen:
Saldo:Saldo:

NegativerNegativer Saldo:Saldo:

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabschluss ist 
Es wurdeEs wurde
ausgeglichen werden.ausgeglichen werden.
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3. Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an 
Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und 
Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen, (
1.164.743,61), Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen ( 661.740,90) und die 
Dotierung + 30.968,18 bzw. Auflösung von Rückstellungen - 82.932,83.

RA 2021 RA 2022 VA 2023 RA 2023
Summe Erträge 
(MVAG-Code 21)

6.012.074,42 6.367.258,77 5.989.000,00 6.303.852,04

Summe Aufwände 
(MVAG-Code 22)

6.181.317,29 6.118.908,18 6.279.700,00 6.623.316,34

Nettoergebnis 
(SA 0)

-169.242,87 248.350,59 -290.700,00 -319.464,30

Entnahme von 
Haushaltsrücklag
en (MVAG-Code 

230)

219.102,31 85.114,48 157.500,00 298.036,81

Zuweisung von 
Haushaltsrücklag
en (MVAG-Code 

240)

222,66 179.757,57 200,00 145.477,95

Nettoergebnis 
(SA 00)

49.636,78 153.707,50 -133.400,00 -166.905,44

4. Entwicklung des Nettovermögens

Kumuliertes Nettoergebnis

Das kumulierte Nettoergebnis betrug mit 01.01.2023 215.664,54.

Das Nettovermögen (Position C) wurde durch das im abgelaufenen Haushaltsjahr im 
Ergebnishaushalt ausgewiesene Nettoergebnis (SA0) um 171.685,36 verschlechtert.

Dadurch ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Anfangswert für das kumulierte
Nettoergebnis von 43.979,18.

5. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Zusätzliche Darlehen wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr für folgende investive 
Einzelvorhaben aufgenommen:

Investives Einzelvorhaben Darlehenshöhe

und die und die 

RA 202RA 20233

6.303.852,046.303.852,04

6.279.700,00 6.623.316,346.623.316,34

290.700,00290.700,00 -319.464,30319.464,30

157.500,00157.500,00 298.036,81298.036,81

179.757,57179.757,57 200,00200,00

153.707,50153.707,50 --133.400,00

Entwicklung des NettovermögenEntwicklung des Nettovermögens

Kumuliertes NettoergebnisKumuliertes Nettoergebnis

Das kumulierte Nettoergebnis betrug mit 01.01.202Das kumulierte Nettoergebnis betrug mit 01.01.202

Nettovermögen (Position C)Nettovermögen (Position C) wurde durch das im abgelaufenen wurde durch das im abgelaufenen 
Ergebnishaushalt ausgewiesene Nettoergebnis Ergebnishaushalt ausgewiesene Nettoergebnis 

Dadurch ergibt sich für das HDadurch ergibt sich für das H
Nettoergebnis von Nettoergebnis von 43.979,1843.979,18

5. Entwicklung Entwicklung 

Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Zusätzliche DarlehenZusätzliche Darlehen
Einzelvorhaben aufgenommen:Einzelvorhaben aufgenommen:
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Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing wurden 
plangemäß getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die summierten Auszahlungen für Finanzschulden und 
Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt. 

RA 2021 RA 2022 VA 2023 RA 2023
Gesamtsumme: 1.790.429,24 465.548,29 454.800,00 488.388,23

Es wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 keine vorzeitigen Tilgungen 
(=Sondertilgungen) vorgenommen. 

6. Die eingetretenen und die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven 
Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten 
udgl.)

Die Auswirkungen aus begonnenen und abgeschlossenen investiven Einzelvorhaben auf das 
Haushaltsjahr 2023 werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

Nach Möglichkeit sind die investiven Einzelvorhaben aus dem Vorbericht zum VA 2022 zu 
übernehmen.

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt
Investives 
Einzelvorhaben

jährl. 
Erträge

jährl. 
Aufwände

jährl. 
Einnahmen

jährl. 
Ausgaben

GW Grensberg 0,00 0,00 0,00 0,00
Neubau u.San. 
Kabinengebäude

0,00 0,00 0,00 1.364,14

Betriebsbaugebiet Edlau 
Verkehrser.

0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeindestraßenbau 0,00 0,00 0,00 0,00
Err.prov.KG.Gruppe 2.133,18 41.562,23 2.133,18 41.562,23
ABA Überprüfung Zone A 0,00 0,00 0,00 0,00
Hochwasserschutzproj. 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 1.977,13 38.526,15 0,00 35.688,59

7. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell 
zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden Gemeindevoranschlag 
und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind

Sämtliche finanziellen Auswirkungen sind in den Rechenwerken der Gemeinde enthalten.

8. Beschreibung allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen 
Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. den mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender 
Maßnahmen 

Tilgungen Tilgungen 

Auswirkungen aus investiven Auswirkungen aus investiven 
Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten 

begonnenen und abgeschlossenen begonnenen und abgeschlossenen investiven Einzelvorhabeninvestiven Einzelvorhaben
werden in folgender Tabelle zusammenwerden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestelltgefasst dargestellt

investiven Einzelvorhabeninvestiven Einzelvorhaben aus dem Vorbericht zum Vorbericht zum 

ErgebnishaushaltErgebnishaushalt
jährl. jährl. 

ErträgeErträge
jährl. jährl. 

AufwändeAufwände
0,000,00 0,00

0,00 0,00

Betriebsbaugebiet Edlau Betriebsbaugebiet Edlau 
0,00

GemeindestraßenbauGemeindestraßenbau 0,00
Err.prov.KG.Gruppe 2.133,182.133,18
ABA Überprüfung Zone AABA Überprüfung Zone A 0,000,00
HochwasserschutzprojHochwasserschutzproj.
Summe

7. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell 
zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden Gemeindevoranschlag zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden Gemeindevoranschlag 
und im mittelfristigen Ergebnisund im mittelfristigen Ergebnis

Sämtliche finanzielleämtliche finanzielle

8.8.
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Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan sind folgende Auswirkungen aus den im 
vergangenen Haushaltsjahr getroffenen Entscheidungen bereits enthalten:

Die Ertragsanteile und die Einnahmen bei der Kommunalsteuer haben sich im abgelaufenen 
Haushaltsjahr nicht entwickelt als prognostiziert. Das Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit
ergibt daher einen negativen Saldo - 293.983,08 welcher mit der Auflösung der 
Haushaltsrücklage auch nicht ausgeglichen werden konnte und dadurch ein negativer Saldo 
von - 87.932,94 im Finanzjahr 2023 bleibt. 

9. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, 
Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den 
Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig 
abzugrenzen sind zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger 
negativer Auswirkungen aufzulegen.

Da das Gemeindeamt sich bei der Finanzierung nun an die Härteausgleichskriterien halten 
muss, wird von einer Verbesserung ausgegangen.

10. Korrektur der Eröffnungsbilanz

Nach Artikel VI Abs. 3 Abs. 2 Erstes Oö. VRV-Gemeinderechtsanpassungsgesetz 2019 
wurde im Jahr 2023 keine nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen. 

11. Weiterführende Informationen

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden 
Sachverhalte vorliegen:

Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs.3 (Anlage 6d)
Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
Einzelnachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
Einzelnachweis über Risisken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
Rechnungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen (gem. § 47 Abs. 1 Z6 und 7

Gemeinde Lasberg, am 19. April 2024
             Der Bürgermeister

auch nicht ausgeglichen werden konnte und dadurch ein negativer Saldo auch nicht ausgeglichen werden konnte und dadurch ein negativer Saldo 

Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, 
Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den 

, wobei diese möglichst auch wertmäßig , wobei diese möglichst auch wertmäßig 
zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger 

das Gemeindeamt sich bei der Finanzierung nun an die Härteausgleichskriterien halten das Gemeindeamt sich bei der Finanzierung nun an die Härteausgleichskriterien halten 

Nach Artikel VI Abs. 3 Abs. 2 Erstes Oö. VRVNach Artikel VI Abs. 3 Abs. 2 Erstes Oö. VRV--Gemeinderechtsanpassungsgesetz 2019 Gemeinderechtsanpassungsgesetz 2019 
eine nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen. eine nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen. 

Weiterführende InformationenWeiterführende Informationen

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden 
Sachverhalte vorliegen:Sachverhalte vorliegen:

EinzelnachweisEinzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs.3 (Anlage 6d)über Finanzschulden gemäß § 32 Abs.3 (Anlage 6d)
Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
Einzelnachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)Einzelnachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
Einzelnachweis über Risisken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)Einzelnachweis über Risisken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
Anzahl der RuheAnzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
Rechnungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen (gem. § 47 Abs. 1 Z6 und 7Rechnungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen (gem. § 47 Abs. 1 Z6 und 7

Gemeinde Gemeinde Lasberg,Lasberg,
                          DDer Bürgermeister
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































